
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1959/10/8 2AZR501/56
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.10.1959

Norm

ABGB §1157

ABGB §1295

Rechtssatz

Aus dem Gesichtspunkt des Verschuldens bei Vertragsabschluß ist ein Arbeitgeber zur Vermeidung einer

Schadenersatzp icht gehalten, bei Verhandlungen über den Abschluß eines Arbeitsvertrages mit einem künftigen

Arbeitnehmer auf dessen Belange in zumutbarem und durch Fürsorgegesichtspunkte bestimmten Umfang Rücksicht

zu nehmen. Das setzt aber voraus, daß der künftige Arbeitnehmer besondere Wünsche erkennen läßt oder daß

allgemein bei ihm erkennbar eine besondere Situation vorliegt, die eine entsprechende Rücksichtnahme gebietet.
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